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Sitzungsvorlage 

Vorl. 031/2023 
 

  

 Bearbeiter Daniel Beilharz 

 Aktenzei-
chen 

022.31; 106.30 - Bei 

 Datum 14.02.2023 

   

B28 Ortsdurchfahrt Eutingen  
- Bedarfsplanüberprüfung des Bundesministeriums für Digitales und 
Verkehr 
- Beratung über die Aufnahme einer Prüfung einer Ortsumfah-
rung      
 

 

Bezug: BB 24.01.2023, Vorl. 16/2023 

Anla-
gen: 

 

 
Beratungsfolge 

Nr. Gremium Öffentlichkeitsstatus Datum TOP 

1 Gemeinderat Öffentlich 28.03.2023 3. 

          

          

          
     

   
 

 
Beschlussvorschlag:  
 
Die Verwaltung wird beauftragt, eine Anfrage an das Bundesministeriums für Digitales 
und Verkehr zu stellen, die Prüfung einer Ortsumfahrung des Ortsteils Eutingen in die 
derzeit laufende Bedarfsplanüberprüfung des Bundesverkehrswegeplans aufzunehmen.  
 
      
Finanzielle Auswirkung: 

 Einmalig:  In Folge: 
    

 überplanmäßig  außerplanmäßig   
   

Haushaltsjahr:       Haushaltsjahr/e:       
Maßnahme       Maßnahme       
Sachkonto       Sachkonto       
Produkt       Produkt       
  

Weitere Ausführungen:       

 
      
Sachverhalt: 
Hintergrund der Beratung ist die derzeit laufende Bedarfsplanüberprüfung des Bundesver-
kehrswegeplanes, auf welche Herr Ministerialdirektor Frieß in seinem Schreiben vom 07. No-
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vember 2022 hingewiesen hatte. Der Sachverhalt ist der öffentlichen Sitzungsvorlage Nr. 
16/2023 mit Anlagen der Sitzung des Bezirksbeirats vom 24.01.2023 zu entnehmen. 
 
Der Bezirksbeirat hat in oben genannter Sitzung einstimmig beschlossen, dass der Gemeinde-
rat darüber beraten soll, ob die Prüfung einer Umgehung in die Bedarfsplanüberprüfung des 
Bundesverkehrswegeplanes des Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) einbe-
zogen werden soll.  
 
Die Einstimmigkeit der Beratung ergab sich nicht dadurch, dass sich der Bezirksbeirat einstim-
mig für die Prüfung einer Ortsumfahrung aussprach, sondern lediglich dafür, dass der Gemein-
derat hierüber beraten und es entscheiden soll. Ebenso kann über die Anfrage Klarheit erlangt 
werden, ob eine Ortsumfahrung überhaupt in die Bundesverkehrswegeplanung aufgenommen 
werden kann oder nicht.  
 
Eine Entscheidung entsprechend des Beschlussvorschlags führt nicht automatisch dazu, dass 
eine Ortsumfahrung in den nächsten Jahren realisiert wird. 
 
Hintergrund hierfür sind die seitherigen Bemühungen, Eutingen vom Durchgangsverkehr  zu 
entlasten. Dafür wurde zuletzt 2001 der Planung einer Umgehung als B28 zugestimmt.  Nach-
dem die B28 Umgehung  im Jahr 2004 aus dem Bundesverkehrswegeplan genommen wurde, 
hat der Gemeinderat eine Planung für eine Ortsentlastungsstraße, die als Kreisstraße mit 
GVFG-Mittel des Landes hätte gebaut werden sollen, beauftragt. Nachdem das Land eine För-
derung ausgeschlossen hat, wurden die Planungen nicht weiter verfolgt. Die Verkehrsentlas-
tung soll die Hochbrücke in Horb bringen. Konkrete Zahlen zur Entlastungswirkung gibt es nicht. 
Das Landesverkehrsministerium (LVM) hat empfohlen, am Programm „Verkehrsberuhigte 
Ortsmitten“ teilzunehmen. Eine Antragsstellung für das Förderprogramm wurde vom Gemeinde-
rat beauftragt. 
 
Das Verkehrsministerium hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass ein LKW-
Durchfahrtsverbot nicht in Betracht kommt. Daher stellt sich die Frage, ob dem o.g. Hinweis des 
Verkehrsministeriums nachgegangen werden soll. Zuletzt hat Bundesverkehrsminister Wissing 
darauf hingewiesen, dass es notwendig sei, in Einzelfällen doch Umgehungen zu bauen, um die 
Ziele für Verkehrsberuhigte Ortsmitten, die Wohn- und Aufenthaltsqualität verbessern, zu errei-
chen. 

 





 

 

 

Beschlussauszug 
 
der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats 
am 28.03.2023 

 

TOP 3. B28 Ortsdurchfahrt Eutingen  
- Bedarfsplanüberprüfung des Bundesministeriums für 
Digitales und Verkehr 
- Beratung über die Aufnahme einer Prüfung einer Ortsum-
fahrung  
 

Vorl. 031/2023 

 
Beschluss: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, eine Anfrage an das Bundesministerium für Digitales 
und Verkehr zu stellen, die Prüfung einer Ortsumfahrung des Ortsteils Eutingen in die 
derzeit laufende Bedarfsplanüberprüfung des Bundesverkehrswegeplans aufzunehmen.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 11 Nein: 0 Enthaltungen: 1 
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